
1Rechtliche Grundlagen

Die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze
zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Ein-
haltung lebensmittelrechtlicher, weinrechtlicher, futter-
mittelrechtlicher und tabakrechtlicher Vorschriften (AVV
Rahmen-Überwachung – AVV RÜb)“ vom 3. Juni 2008 re-
gelt Grundsätze für die Zusammenarbeit der Behörden
der Länder untereinander und mit dem Bund und soll zu
einer einheitlichen Durchführung der lebensmittelrecht-
lichen und weinrechtlichen Vorschriften für die amtliche
Kontrolle beitragen.

Je 1.000 Einwohner und Jahr muss die Zahl amtlicher
Proben in Deutschland nach § 9 der AVV RÜb bei Lebens-
mitteln grundsätzlich 5, dementsprechend insgesamt ca.
400.000 Proben betragen. Bei Tabakerzeugnissen, kosme-
tischen Mitteln und Bedarfsgegenständen müssen insge-
samt 0,5 Proben je 1.000 Einwohner bzw. insgesamt ca.
40.000 Probenuntersuchtwerden. EinTeil dieserGesamt-
probenzahl (0,15 bis 0,45 Proben je 1.000 Einwohner und
Jahr, d. h. ca. 12.000 bis ca. 36.000 Proben) wird nach § 11
AVV RÜb bundesweit einheitlich im Rahmen des Bun-
desweiten Überwachungsplans (BÜp) und anderer ko-
ordinierter Programme untersucht.
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